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Bauleitplanung der Gemeinde Fuldabrück, Ortsteile Dennhausen / Dittershausen 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 46 „Sportanlagen“ 

Regionalplanerische Stellungnahme im Rahmen der 1. Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange gem. BauGB 

 

 

Die Gemeinde Fuldabrück beabsichtigt, die bereits vorhandenen Sport- und Freizeitnutzun-

gen am nördlichen Ortsrand von Dennhausen/Dittershausen planungsrechtlich zu sichern 

und weiter zu entwickeln. Das Pangebiet, das im Außenbereich liegt, soll als Fläche für 

Sport- und Spielanlagen festgesetzt werden, der nördliche Teil mit der Zweckbestimmung 

„Tennisplätze“ und der südlich Teil mit der Zweckbestimmung „Pumptrack-Strecke“. Auf bei-

den Teilflächen sollen Versiegelungen, Aufschüttungen und Abgrabungen gegenüber der 

vorhandenen Geländehöhe, notwendige Versorgungseinrichtungen sowie bauliche Nebenan-

lagen, die der Nutzbarmachung der jeweiligen Zweckbestimmung dienen, allgemein zulässig 

sein. Der Flächennutzungsplan (FNP) weist das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft 

aus. Sowohl die beabsichtigte planerische Entwicklung als auch der Bestand entsprechen 

somit nicht den Vorgaben des FNP. Ein FNP-Änderungsverfahren, das planungshoheitlich 

dem ZRK obliegt, wurde bereits durch die Gemeinde eingeleitet. 

Im aktuell gültigen Regionalplan Nordhessen 2009 (RPN 2009) ist der ca. 0,62 ha große Gel-

tungsbereich als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft sowie für besondere Klimafunktionen 

festgelegt. Der Großteil des Plangebietes liegt zudem im Randbereich eines Vorbehaltsge-

bietes für Natur und Landschaft sowie eines Vorranggebietes Regionaler Grünzug.  
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Das Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft wurde im RPN festgelegt, da dort eine Fläche 

aus dem Regionalen Landschaftspflegekonzept der Fließgewässer-/Auen-/Grünland-Stand-

orte mit einer regional bedeutsamen Größe von mindestens 5 ha liegt. Da es sich dabei um 

eine aus naturschutzfachlicher Sicht förderfähige Fläche handelt, sind die naturschutzfachli-

chen Belange mit der zuständigen Fachbehörde zu erörtern und mit besonderem Gewicht in 

die Abwägung einzustellen. Die regionalplanerische Festlegung des Vorbehaltsgebietes für 

Natur und Landschaft stellt die Planung aber nicht grundsätzlich in Frage. 

Gemäß Kapitel 4.1.2, Ziel 1 des RPN 2009 sind in den regionalen Grünzügen die Freiräume 

in ihren ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen zu erhalten und zu verbes-

sern. Vorhaben, die der Erholungsnutzung dienen, der Allgemeinheit zugänglich sind und die 

Funktion der regionalen Grünzüge (u. a. die klimatische Ausgleichsleistung, der Schutz des 

Wasserhaushaltes, die Gliederung von Siedlung und Landschaft) nicht beeinträchtigen, sind 

zulässig. Durch die im Bebauungsplan vorgesehenen bauordnungsrechtlichen Festsetzun-

gen zur Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen sollen sich die Nutzungen 

möglichst orts- und umweltverträglich gestalten. Zudem sind neben der Bestandssicherung 

lediglich Sport- und Freizeitnutzungen geplant, die keine Hochbaumaßnahmen umfassen, die 

den Luftabfluss beeinträchtigen könnten. Da deshalb davon auszugehen ist, dass die Umset-

zung des Vorhabens zu keinem relevanten Verlust von klimawirksamer Freifläche führt, wird 

auch die klimatische Ausgleichsfunktion des Regionalen Grünzugs durch die vorliegende 

Planung nicht beeinträchtigt.  

Die planungsrechtliche Sicherung der bereits vorhandenen Tennisplätze und die kleinräu-

mige Erweiterung für eine Sporteinrichtung, die der Erholung dient, steht nicht im 

Widerspruch zu den Zielen des Regionalplans, die mit der Festlegung als Vorranggebiet Re-

gionaler Grünzug verfolgt wurden. Der Planung stehen keine Ziele der Raumordnung 

entgegen. 

 

Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften. 

 

Im Auftrag 

gez. Niklas 


